
Eigentum §§ 916—922

(2) Die Art der Abmarkung und das Verfahren bestimmen 
Bich nach den Landesgesetzen; enthalten diese keine Vor
schriften, so entscheidet die Ortsüblichkeit.

(3) Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten 
zu gleichen Teilen zu tragen, sofern nicht aus einem 
zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisse sich ein 
anderes ergibt,

§ 920
(1) Läßt sich im Falle einer Grenzverwirrung die richtige 

Grenze nicht ermitteln, so ist für die Abgrenzung der Besitz
stand maßgebend. Kann der Besitzstand nicht festgestellt 
werden, so ist jedem der Grundstücke ein gleich großes 
Stück der streitigen Fläche zuzuteilen.

(2) Soweit eine diesen Vorschriften entsprechende Be
stimmung der Grenze zu einem Ergebnisse führt, das mit 
den ermittelten Umständen, insbesondere mit der fest
stehenden Größe der Grundstücke, nicht übereinstimmt, 
ist die Grenze so zu ziehen, wie es unter Berücksichtigung 
dieser Umstände der Billigkeit entspricht.

§921
Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, 

Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer, Hecke, Planke 
oder eine andere Einrichtung, die zum Vorteile beider 
Grundstücke dient, voneinander geschieden, so wird ver
mutet, daß die Eigentümer der Grundstücke zur Benutzung 
der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt seien, sofern 
nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, daß die Ein
richtung einem der Nachbarn allein gehört,

§922
Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der im § 921 be- 

zeichneten Einrichtungen gemeinschaftlich berechtigt, so 
kann jeder sie zu dem Zwecke, der sich aus ihrer Beschaffen
heit ergibt, insoweit benutzen, als nicht die Mitbenutzung 
des anderen beeinträchtigt wird. Die Unterhaltungskosten 
sind von den Nachbarn zu gleichen Teilen zu tragen. So
lange einer der Nachbarn an dem Fortbestände der Ein-

225


